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Wer erhält die Bonuscard + Kultur ? 
 

Anspruchsberechtigt sind ausschließlich Personen, die mit ihrem Hauptwohnsitz in Stuttgart 
gemeldet sind und mindestens eine der folgenden Leistungen beziehen:   

 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II),  
 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Leistungen in vollstationären 

Pflegeeinrichtungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII),  
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG),  
 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG),  
 Kinderzuschlag nach dem BKGG (nicht Kindergeld),  
 Einkommens‐ und vermögensabhängige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch,  

Achtes Buch (SGB VIII).  
 

Wo gibt es die Bonuscard + Kultur ? 
 

Wenn Sie eine der oben genannten Leistungen beziehen, können Sie einen schriftlichen Antrag 
an die Dienststelle Freiwillige Leistungen des Sozialamts stellen.  
 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Landeshauptstadt Stuttgart unter  
Bonuscard + Kultur beantragen.  

 
 

Besuch einer Schulkindbetreuung in Trägerschaft des Jugendamtes mit der Bonuscard + Kultur: 
 

Mit der Bonuscard + Kultur können Sie von der Zahlung des Entgeltes befreit werden. 
 

Alle Kinder erhalten unabhängig vom Alter eine eigene Bonuscard + Kultur. 
Es ist die Bonuscard + Kultur des jeweiligen Kindes maßgebend! 
 

Um die Befreiung zu erhalten, haben Sie folgende Möglichkeiten: 
 

 Sie können die gültige Bonuscard + Kultur persönlich in der Einrichtung vorlegen. 
Dort werden dann Vorder- und Rückseite der Bonuscard + Kultur kopiert und die Kopien 
an die Dienststelle Haushalt, Gebühren und Rechnungswesen des Jugendamts 
weitergeleitet.  
 

 Sie können die gültige Bonuscard (Vorder- und Rückseite) online einreichen über 
Service-BW, https://www.service-bw.de. Einen Link finden Sie auf der Website  
der Landeshauptstadt Stuttgart unter Elternbeiträge für städtische Kitas. 
 

Wichtiger Hinweis: Eine einfache, unverschlüsselte E-Mail ist nicht sicher und kann 
eventuell durch Dritte eingesehen, manipuliert und unkontrolliert im Internet verteilt 
werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die Daten unbefugten Dritten bekannt 
und missbraucht werden. Eine Übersendung per E-Mail erfolgt immer auf eigene 
Gefahr und Verantwortung! 
 

 Sie können gut lesbare Kopien der gültigen Bonuscard + Kultur (Vorder- und Rückseite) 
per Post schicken an das Jugendamt, Dienststelle Haushalt, Gebühren und 
Rechnungswesen, Postadresse: Wilhelmstraße 3, 70182 Stuttgart.  
 

 Sie können die gültige Bonuscard + Kultur persönlich vorlegen beim Jugendamt, 
Dienststelle Haushalt, Gebühren und Rechnungswesen, Hausadresse:  
Hauptstätter Straße 70, 3. Stock, 70178 Stuttgart. 

 

 
 

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Website der Landeshauptstadt Stuttgart unter  
Elternbeiträge für städtische Kitas.  


